
Sperrmüll-Bestellkarte  

 

 

Absender:      An 

__________________________   Gemeinde Neuried 

__________________________   Planegger Str. 2 

__________________________   82061 Neuried 

Telefon:___________________   oder per Fax: 089/759 01-47 

E-Mail:____________________    

 

Abholadresse: (falls abweichend)__________________________ 

Berechtigt sind Bürger Neurieds, die KEINE Transportmöglichkeit haben zu einer Abholung 
einmal im Kalenderjahr von bis zu 3m³ Sperrmüll. 

 

Definition: Sperrmüll sind sperrige Gegenstände aus Haushalten, die nach zumutbarer 
Zerkleinerung für die Mülltonne zu sperrig sind. Bitte beachten Sie, dass die Gegenstände 
nicht länger als 3 m und nicht schwerer als 100 kg sein dürfen.  

Ausgenommen sind: Bauschutt, Baustellen- und Renovierungsabfälle, KFZ-Teile, alle 
Elektrogeräte, Giftmüll, Batterien, Hausmüll etc. 

□ Bettgestelle  □ Kinderwagen  □ Sessel/Sofas 

□ Bügelbretter  □ Kleinmöbel   □ Spiegel 

□ Couches/Sofas  □ Koffer   □ Stühle/Tische 

□ Federbetten/Kissen □ Leitern   □ Wohn-, Kleider-, Küchenschränke 

□ Gardinenleisten □ Matratzen   □ ______________________________ 

□ Gartenmöbel □ Regale    

 

Der Sperrmüll muss am Abholtag bis 7.00 Uhr an einem für LKW zugänglichen Platz gut 
sichtbar am Grundstücksrand bei der Zufahrt bereitgestellt werden. 

Für nicht vom Auftraggeber hinzu gestellte Abfälle ist der Grundstückseigentümer 
verantwortlich und trägt die Kosten der Entsorgung. 

Nähere Infos auch unter www.neuried.de 

Anmeldung per mail unter sperrmuell@neuried.de oder per Fax an 089/759 01-47 


